
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Medikamentenpreise, Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal
Akteure Carobbio Guscetti, Marina (sp/ps, TI) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Heidelberger, Anja
Schneuwly, Joëlle

Bevorzugte Zitierweise

Heidelberger, Anja; Schneuwly, Joëlle 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer
Politik: Medikamentenpreise, Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal, 2020 - 2021. Bern:
Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

2Ärzte und Pflegepersonal

4Epidemien

5Sozialversicherungen

5Krankenversicherung

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
BJ Bundesamt für Justiz
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
OFJ Office fédéral de la justice
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Jahresrückblick 2021: Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Auch im Jahr 2021 bestimmte die Covid-19-Pandemie massgeblich den Takt in der
Schweizer Gesundheitspolitik. Unabhängig davon gaben hingegen insbesondere
Geschäfte im Zusammenhang mit verschiedenen Volksinitiativen zu reden. 

Am prominentesten diskutiert wurde in den Medien die Pflegeinitiative, wie
beispielsweise Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse (im Anhang) zeigt – noch nie in den
letzten vier Jahren wurde anteilsmässig häufiger über das Thema «Pflege» diskutiert als
im Jahr 2021 (vgl. Abbildung 2). Die Pflegeinitiative zielte auf eine Verbesserung des
Pflegendenstatus ab und wollte durch eine genügende Anzahl diplomierter
Pflegefachpersonen den «Zugang aller zu einer ausreichenden Pflege von hoher
Qualität» sicherstellen. Ende November 2021 nahm eine Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Vorlage an (61.0%). Mit Ausnahme eines
Kantons sagten ferner alle Stände Ja und hörten damit nicht auf ihre Vertreterinnen
und Vertreter in Bundesbern, welche die Initiative zur Ablehnung empfohlen hatten.
Stattdessen wollten Regierung und Parlament den in der Initiative dargelegten
Problemen mittels eines von der SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlags
auf Gesetzesebene begegnen. Dieser hätte neben einer Ausbildungsoffensive auch eine
Kompetenzerweiterung bezüglich selbständiger Abrechnung von Pflegeleistungen
vorgesehen. In den Medien wurde der Abstimmungserfolg des Initiativkomitees unter
anderem – aber nicht ausschliesslich – mit der Covid-19-Pandemie erklärt.  

2021 ebenfalls auf der Traktandenliste des Parlaments stand die Organspende-Initiative
und der dazu vom Bundesrat lancierte indirekte Gegenvorschlag. Einigkeit herrschte
darüber, dass der Status quo der Zustimmungslösung nicht zufriedenstellend sei. Das
Volksbegehren, welches beabsichtigte, dass neu alle Menschen automatisch zu
Organspenderinnen und -spendern werden sollten, falls sie sich nicht explizit dagegen
ausgesprochen hatten, ging jedoch sowohl dem Bundesrat als auch den beiden
Kammern zu weit. Die Landesregierung forderte daher in ihrem Gegenvorschlag eine
erweiterte Zustimmungslösung, bei der die Meinung der Angehörigen ebenfalls
berücksichtigt wird. Nachdem der Nationalrat das Volksbegehren zunächst (denkbar
knapp) zur Annahme empfohlen hatte, folgte er in der Herbstsession dem Ständerat,
der sich einstimmig gegen die Initiative ausgesprochen hatte. Der indirekte
Gegenvorschlag hingegen war weitgehend unbestritten und wurde von beiden Räten
grossmehrheitlich für eine gute Lösung befunden, worauf das Initiativkomitee die
Initiative bedingt zurückzog.

Die dritte Volksinitiative, mit der sich das Parlament 2021 im Gesundheitsbereich
beschäftigte, war die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Tabakwerbung», welche ein lückenloses Tabakwerbeverbot zum Inhalt hat. Auch dieses
Volksbegehren ging National- und Ständerat zu weit, weshalb sie die Initiative zur
Ablehnung empfahlen. Parallel dazu befasste sich das Parlament mit einem neuen
Tabakproduktegesetz, das im Herbst 2021 verabschiedet wurde und unter anderem
ebenfalls Bestimmungen zu Tabakwerbung beinhaltete. Die beiden Kammern
präsentierten die Gesetzesrevision als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative. 

Als Folge der ersten Welle der Covid-19-Pandemie im Vorjahr beklagten viele Spitäler
finanzielle Einbussen. Die Kantone Schaffhausen, Aargau, Tessin und Basel-Stadt
reagierten 2021 mit vier Standesinitiativen, mittels welcher sie den Bund dazu
auffordern wollten, für die Ertragsausfälle, die in Zusammenhang mit dem vom
Bundesrat angeordneten Verbot «nicht dringend angezeigte[r] medizinische[r] Eingriffe
und Therapien» entstanden waren, aufzukommen. Der Ständerat gab den Geschäften in
der Wintersession 2021 mit 21 zu 19 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) keine Folge. 

Verglichen mit dem Vorjahr, als die Medien sehr ausführlich über die Sportpolitik
berichteten (vgl. Abbildung 2), erhielt dieses Thema im Jahr 2021 nur beschränkt
Beachtung. Erneut medial diskutiert wurden unter anderem die finanziellen
Schwierigkeiten der Sportvereine, deren Unterstützung auch vom Ausgang der

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Abstimmung über die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes abhing. 
Im Parlament wurde insbesondere die Frage diskutiert, wie eine Mitsprache der
Bevölkerung bei der Organisation und der finanziellen Unterstützung Olympischer
Spiele ermöglicht werden kann. Diesbezüglich zeigte sich der Nationalrat offener als der
Ständerat, als er in der Sommersession ein entsprechendes Postulat der WBK-NR
annahm und einer parlamentarischen Initiative Semadeni (sp, GR) Folge gab. Letztere
schickte der Ständerat in der darauffolgenden Session allerdings bachab. Das Parlament
diskutierte des Weiteren über die Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler
Bedeutung 2022–2027 (NASAK 5), wobei der Ständerat den bundesrätlichen Entwurf in
der Herbstsession guthiess und der Nationalrat ihm in der Wintersession folgte. 

Im Bereich Sozialhilfe beugte sich die kleine Kammer in der Frühjahrssession 2021 über
eine Motion Carobbio Guscetti (sp, TI), welche darauf abzielte, Sofortmassnahmen
gegen das durch die Covid-19-Pandemie verursachte Armutsrisiko zu ergreifen. Das
Geschäft fand jedoch bei den Kantonsvertreterinnen und -vertretern keine Mehrheit.
Medial thematisiert wurden unter anderem die möglichen Folgen der Pandemie für die
Sozialhilfe sowie ein Urteil des EGMR, in welchem der Kanton Genf bezüglich seines
Bettelverbotes kritisiert wurde. 1

Ärzte und Pflegepersonal

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bevor das Stöckli ohne Gegenantrag auf die
Vorlage eintrat, bedankten sich zahlreiche Rednerinnen und Redner beim
Pflegepersonal und würdigten dieses für den geleisteten Einsatz während der Covid-19-
Pandemie. Doch Applaus alleine reiche nicht; diesbezüglich waren sich viele
Standesvertreterinnen und -vertreter einig. Es seien Massnahmen gefordert, um die
Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern und somit dem Pflegemangel
entgegenzuwirken. Die Schweiz sei heute nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der
benötigen Pflegefachpersonen auszubilden, so Maya Graf (gp, BL). Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) fügte an, es müsse mittels Bezahlung, Wertschätzung und
zugestandenen Kompetenzen dafür gesorgt werden, dass die ausgebildeten Fachkräfte
ihrem Beruf nicht vorzeitig den Rücken zukehren würden. Erreichen wolle dies der
indirekte Gegenvorschlag einerseits mit einer Ausbildungsoffensive und andererseits
mit mehr Verantwortung für das Pflegepersonal. 
Für ersteres müssten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, wolle man nicht
vom Ausland abhängig werden, hob Pirmin Bischof (cvp, SO) hervor. Dazu gehörten die
finanzielle Unterstützung der Kantone durch den Bund, wenn sie Pflegefachkräften in
Ausbildung bezüglich Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen. Dieser Entscheid
konnte mit 23 zu 22 Stimmen knapp gegenüber einer Minderheit Dittli (fdp, UR)
durchgesetzt werden, der die Finanzierung als Sache der Kantone betrachtete. Anders
als der Nationalrat und linke Ratsmitglieder rund um eine Minderheit Carobbio
Guscetti, welche die Kantone zu entsprechenden Beiträgen verpflichten wollten, setzte
die Mehrheit des Ständerates diesbezüglich jedoch mit 32 zu 13 Stimmen auf
Freiwilligkeit. Allgemein gutgeheissen wurde die Ausbildungsverpflichtung von
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitexorganisationen und die damit
zusammenhängende Pflicht der Kantone mindestens einen Teil der ungedeckten Kosten
der praktischen Ausbildungsleistungen, die bei den Leistungserbringern anfallen, zu
übernehmen. Dabei soll ihnen während acht Jahren die Unterstützung des Bundes
zukommen. Der Ständerat kalkulierte für die beiden Punkte der Ausbildungsoffensive
CHF 369 Mio. seitens des Bundes ein, also gut CHF 100 Mio. weniger als der
Nationalrat.
Bezüglich des zweiten Instruments zur Aufwertung der Pflege – die Ausweitung der
Kompetenzen –, stimmte das Stöckli mit 32 zu 10 Stimmen dafür, dass
Pflegefachpersonen gewisse vom Bundesrat festgelegte Leistungen selbständig ohne
ärztliche Anordnung durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen sollen
dürfen, womit der Rat der Kommissionsmehrheit statt einer Minderheit Hegglin (cvp,
ZG) folgte. Im Unterschied zum Nationalrat beabsichtigte der Ständerat mit 28 zu 16
Stimmen allerdings, dass dazu im Vorfeld Vereinbarungen zwischen Pflegenden,
Spitexorganisationen und Pflegeheimen auf der einen Seite und den Versicherern auf
der anderen Seite getroffen werden müssten. Während diese Kompetenzerweiterung
einer Minderheit Carobbio Guscetti zu wenig weit ging und sie erklärte, dass damit die
Initianten und Initiantinnen kaum überzeugt werden könnten, ihr Volksbegehren
zurückzuziehen, zeigte sich neben gewissen Ratsmitgliedern auch Gesundheitsminister
Berset grundsätzlich nicht einverstanden mit der Möglichkeit zur direkten Abrechnung.
So befürchtete der Bundesrat Mehrkosten und warnte davor, die Liste der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Leistungserbringenden zu verlängern. 
In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat dem indirekten Gegenvorschlag mit
36 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu. 2

Mittels Motion forderte Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) den Bundesrat in der
Herbstsession 2020 dazu auf, darzulegen, welche Massnahmen ergriffen werden
müssen, um in der Schweiz mehr Ärztinnen und Ärzte auszubilden. Die Covid-19-
Pandemie habe die Relevanz von ausreichend Gesundheitspersonal – zu denen
natürlich auch die Ärzteschaft gehört – einmal mehr verdeutlicht. Um der grossen
Anzahl Erkrankter zu Spitzenzeiten begegnen zu können, seien einige Kantone etwa
gezwungen gewesen, bereits pensionierte Ärztinnen und Ärzte sowie
Medizinstudentinnen und -studenten aufzubieten. Auch habe die Krise die
Abhängigkeit von Gesundheitspersonal, das ursprünglich im Ausland ausgebildet
worden sei, aufgezeigt. Dies sei insbesondere aus ethischer Sicht problematisch, da es
dadurch in den Ausbildungsländern oft an genügend Fachkräften fehle. Hinzu komme
der demographische Faktor: In zehn Jahren gehe rund die Hälfte der Hausärztinnen
und -ärzte in den Ruhestand, was zu einem Mangel an Fachpersonen in den
Randregionen führen werde. Es gelte deshalb, die Konzepte zum Zugang zum
Medizinstudium zu überarbeiten. Die Motionärin erklärte, sie denke beispielsweise an
die Ablösung des Numerus clausus durch eine andere Form von Leistungsbeurteilung.
Zudem müssten weitere innovative Modelle bezüglich Studienzugang und
Weiterbildungsmöglichkeiten überprüft werden. Die mit den Massnahmen verbundenen
Kosten sollen von Bund, Kantonen und den betroffenen Institutionen geteilt werden.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin zeigte sich mit Carobbio Guscetti einverstanden,
dass es essentiell sei, genügend qualifizierte Fachpersonen im Gesundheitsbereich
auszubilden. Trotzdem beantragte der Bundesrat das Geschäft abzulehnen, da er der
Ansicht war, dass die notwendigen Massnahmen bereits ergriffen worden seien. So
erwähnte Parmelin unter anderem die im Rahmen der BFI-Botschaft erfolgte
Sprechung eines Zusatzkredits in der Höhe von CHF 100 Mio., dank welchem das
Sonderprogramm «Erhöhung der Anzahl Abschlüsse in Humanmedizin» lanciert worden
sei. Den Ständerat schienen die Worte Carobbio Guscettis jedoch mehr zu überzeugen
als diejenigen des Bundesrates. Mit 20 zu 18 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) sprach er
sich für die Motion aus. 3

MOTION
DATUM: 24.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2020 beschäftigte sich der Ständerat erneut mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Dabei hielt er an den beiden bestehenden
Differenzen fest. Zum einen stimmte die kleine Kammer mit 29 zu 14 Stimmen dafür,
dass die Kantone angehende Pflegefachpersonen mit Ausbildungsbeiträgen ausstatten
können und dabei vom Bund während acht Jahren unterstützt werden, allerdings –
anders als vom Nationalrat gefordert – nicht dazu verpflichtet werden sollen. Während
Gesundheitsminister Berset die Kann-Formulierung befürwortete und argumentierte,
auf diese Weise würden CHF 100 Mio. eingespart, fanden die Worte von
Minderheitssprecherin und Mitglied des Initiativkomitees, Marina Carobbio Guscetti
(sp, TI), welche von 65'000 fehlenden Pflegefachkräften im Jahr 2030 und der
Abhängigkeit vom Ausland sprach, bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen nicht
genügend Gehör. Zum anderen beharrte das Stöckli mit 23 zu 18 Stimmen darauf, dass
bezüglich der selbständigen Abrechnung von Leistungen durch die Pflegefachpersonen
mit der OKP die Leistungserbringenden im Vorfeld eine Vereinbarung mit den
Versicherern abschliessen müssten. Auch hier hielt Carobbio vergeblich entgegen, dass
es sich dabei «faktisch [um] eine Aufhebung des Vertragszwangs durch die Hintertür»
handle, wodurch ein Rückzug der Initiative unwahrscheinlich werde. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Fünf Tage nach der Nationalratsdebatte war es im März 2021 bereits wieder am
Ständerat, die beiden noch offenen Differenzen bezüglich des Gegenvorschlags zur
Pflegeinitiative zu debattieren. Erich Ettlin (mitte, OW) verkündete, es hätten im
Nachgang der Behandlungen in der Wintersession 2020 vielversprechende Gespräche
zwischen Vertreterinnen und Vertretern der beiden Kammern, des Initiativkomitees
und der Arbeitgeberorganisationen stattgefunden, mit dem Ziel, eine
Kompromisslösung zu finden. Vor dem Hintergrund dieser Gespräche schlug Ettlin im
Namen der SGK-SR vor, bezüglich der Differenz zu den Ausbildungsbeiträgen dem
Vorschlag des Nationalrates zuzustimmen und somit die Kantone zur Finanzierung
entsprechender Beiträge in die Pflicht zu nehmen. Für die zweite Differenz, bei welcher
es um die selbständige Erbringung von Pflegeleistungen und um die Abrechnung über

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die OKP ging, sah die Kommission eine Kompromisslösung vor. Sie hielt zwar daran fest,
dass Vereinbarungen zwischen Leistungserbringenden und Versicherungen getroffen
werden sollten, um eine Mengenausweitung zu verhindern. Anders als ursprünglich
vorgesehen sollten die entsprechenden Verträge allerdings nicht zwischen einzelnen
Leistungserbringenden und der OKP abgeschlossen werden, sondern landesweit
zwischen ihren Verbänden. Ettlin erachtete die Vorlage in dieser Form als «einen
griffigen und auch für die Initiantinnen vorteilhaften Gegenvorschlag». Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) sicherte als Mitglied des Initiativkomitees dem vorliegenden
Kompromiss ihre Unterstützung zu. Stillschweigend folgte der Ständerat in beiden
Punkten seiner Kommission. Da immer noch eine Differenz vorhanden war, gelangte das
Geschäft in die Einigungskonferenz. 5

Nachdem das Parlament den indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative in der
Frühjahrssession verabschiedet hatte, musste der Ständerat in der Sommersession
2021 noch über die Volksinitiative selbst befinden – der Nationalrat hatte seine
ablehnende Empfehlung bereits in der Wintersession 2019 gefällt.
Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) fasste noch einmal die Anliegen des
Initiativkomitees zusammen und legte dar, inwiefern diese Forderungen im
Gegenvorschlag aufgenommen worden waren. Er sei der Ansicht, dass man dem
Initiativkomitee bereits «weit entgegengekommen» sei, weshalb die SGK-SR die
Initiative zur Ablehnung empfehle. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) erklärte als Mitglied
des Initiativkomitees, dass zwar die beiden Punkte zur Ausbildungsoffensive und zur
Vergütung gewisser Pflegeleistungen durch die OKP ohne die Notwendigkeit einer
ärztlichen Anordnung in den indirekten Gegenvorschlag integriert worden seien, dass
aber mit den verbesserten Arbeitsbedingungen ein zentraler Aspekt der Initiative im
Gegenvorschlag fehle. Es sei daher noch offen, ob das Initiativkomitee die Initiative
zurückziehen werde. Für Gesundheitsminister Berset stand die Relevanz der
Pflegebranche ausser Frage, er gab allerdings unter anderem zu bedenken, dass es
nicht ideal sei, Details in die Verfassung zu schreiben, die einen Effekt auf bestimmte
Berufsgruppen hätten. Vielmehr seien dazu andere Mittel und Wege nötig. Mit 28 zu 14
Stimmen empfahl das Stöckli die Initiative daraufhin den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern zur Ablehnung. In den beiden Schlussabstimmungen, welche noch in der
gleichen Session stattfanden, sprachen sich die grosse Kammer mit 116 zu 74 Stimmen
(bei 6 Enthaltungen) und die kleine Kammer mit 30 zu 14 Stimmen für den
Bundesbeschluss auf Empfehlung zur Ablehnung aus. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

In der Frühjahrssession 2021 fanden zwei Runden des Differenzbereinigungsverfahrens
zum Paket 1a des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen statt. Der Ständerat hatte sich zuerst mit neun verbliebenen
Differenzen zu zwei Themenkreisen zu befassen. Dabei konnte er die Frage bereinigen,
ob Pauschalen bei ambulanten Behandlungen auf national einheitlichen
Tarifstrukturen beruhen sollen. Nachdem der Nationalrat zuvor an dieser Forderung
festgehalten hatte, pflichtete ihm der Ständerat nun bei. Damit soll unter anderem die
Rechnungsüberprüfung für die Versicherten einfacher werden. Zudem sollen
entsprechende Pauschaltarife von allen Leistungserbringenden verwendet werden –
auch hier stimmte der Ständerat stillschweigend dem Vorschlag des Nationalrats zu.
Bezüglich der Einheitlichkeit der Tarifstruktur hatte der Bundesrat ursprünglich
Ausnahmen vorgesehen, der Ständerat und in der Folge auch der Nationalrat hatten
diese Ausnahmeregelung jedoch aus dem Gesetz gestrichen. Nun beabsichtigte die
SGK-SR hier doch wieder dem Bundesrat zu folgen und die entsprechende Regelung
wieder aufzunehmen. Stillschweigend hiess der Ständerat auch diesen Vorschlag seiner
Kommission gut. Zusätzlich schuf die kleine Kammer auf Antrag ihrer Kommission
jedoch auch eine neue Bestimmung, wonach die Tarifpartner auch weiterhin
zusätzliche ambulante Pauschaltarife vereinbaren können.
Der Nationalrat störte sich zwei Tage später jedoch daran, dass der Ständerat hier zwei
Regelungen zur Frage der Ausnahmen bei ambulanten Pauschaltarifen geschaffen habe.
Für den Nationalrat war klar, dass nur eine der beiden Regelungen nötig sei – uneinig
war man sich jedoch, welche. Die Minderheiten Prelicz-Huber (gp, ZH) und Gysi (sp, SG)
bevorzugten die bundesrätliche Formulierung, da diese eine Anhörung der
interessierten Kreise ermögliche, und beantragten die ständerätliche Ergänzung zur
Ablehnung. Die Kommissionsmehrheit sprach sich allerdings für die kürzere Variante
des Ständerats aus und konnte damit die Mehrheit der grossen Kammer überzeugen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Bezüglich des zweiten noch offenen Themas der Revision, dem Experimentierartikel zu
den Pilotprojekten, hatte gemäss dem ständerätlichen Kommissionssprecher Pirmin
Bischof (mitte, SO) lange Zeit vor allem die Frage nach der Einhaltung der Rechte der
Versicherten im Mittelpunkt gestanden. Ständerat und Nationalrat seien sich aber einig
geworden, dass in solchen Pilotprojekten die Rechte der Versicherten, auch deren
Grundrechte, nicht verletzt werden dürfen und dass die Teilnahme der Betroffenen
freiwillig sein müsse. Bezüglich der Rechte der Teilnehmenden stimmte der Ständerat
dem Vorschlag der grossen Kammer stillschweigend zu. Die Mehrheit der SGK-SR wollte
die entsprechenden Pilotprojekte auf die Eindämmung der Kostenentwicklung
beschränken, während eine Minderheit Ettlin (mitte, OW) die möglichen Themen breiter
halten und konkret auch Projekte zur Stärkung der Qualität und der Förderung der
Digitalisierung zulassen wollte. Eine weitere Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI)
forderte erneut die Auflistung der möglichen konkreten Bereiche, in denen
entsprechende Pilotprojekte möglich sein sollen. Wie bereits in der Debatte im
Nationalrat in der Wintersession 2020 wurde auch hier auf den entsprechenden
Bericht des BJ verwiesen, wonach eine offene, nicht abschliessende Formulierung mit
der Verfassung in Konflikt stehen könnte. Dieses Problem anerkannte die
Kommissionsmehrheit jedoch nicht und lehnte eine Spezifikation der Bereiche
weiterhin ab, zumal sie eine entsprechende Liste als innovationshemmend erachtete.
Die Mehrheit beantragte zudem, sämtlichen beteiligten Akteuren die Möglichkeit,
zuzusprechen, solche Projekte zu lancieren, während die Minderheit Ettlin dafür
vorgängige Vereinbarungen zwischen Versicherungen und Leistungserbringenden
vorsehen und Patientenorganisationen sowie Kantone von dieser Möglichkeit
ausnehmen wollte. Die Kommissionsmehrheit setzte sich in sämtlichen Punkten durch
und hielt damit drei Differenzen in diesem Themenbereich aufrecht.
Der Nationalrat zeigte sich in dieser Frage jedoch nicht gesprächsbereit und lehnte
einen Minderheitsantrag de Courten (svp, BL), der ebenfalls auf die Auflistung
verzichten wollte, da Innovation «kein Top-down-Verfahren» sei, ab. 

Offen blieben damit auch nach diesen Behandlungen in beiden Räten insbesondere die
Fragen, in welcher Form Ausnahmen bei den ambulanten Pauschalen ausgestaltet und
ob die möglichen Bereiche für Pilotprojekte aufgelistet werden sollen. 7

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Gut ein Jahr, nachdem der Nationalrat zahlreiche zentrale Elemente des Pakets 1b des
ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen gestrichen
hatte, setzte sich der Ständerat in der Wintersession 2021 mit dem Projekt
auseinander. Zuvor hatte sich die SGK-SR in zahlreichen zentralen Punkten mit den
Änderungen des Nationalrats einverstanden gezeigt. Eintreten war unbestritten. 

Ein zentraler Aspekt des Projekts stellte das Referenzpreissystem für
patentabgelaufene Arzneimittel dar. Dieses sah vor, dass nur die Medikamentenkosten
bis zu einem Referenzpreis durch die OKP erstattet werden. Wer also die teureren
Originalprodukte statt der Generika kaufen möchte, müsste die Preisdifferenz selbst
bezahlen. Der Nationalrat wollte den Generikaverkauf hingegen durch preisunabhängige
Margen im generikafähigen Arzneimittelmarkt sowie durch eine Vergrösserung des
Preisabstandes fördern. Auch die Kommissionsmehrheit lehnte das
Referenzpreissystem gemäss Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) ab, da die
Generikadurchdringung in der Schweiz noch zu niedrig sei. Stattdessen wolle man dem
Vorschlag des Nationalrats folgen, mit dem zuerst die Generikadurchdringung erhöht
werden solle. Der Bundesrat wollte am Referenzpreissystem festhalten, schlug jedoch
aufgrund des nationalrätlichen Widerstands eine abgeschwächte Form vor: den
Referenzabzug light. Dabei soll das Referenzpreissystem erst ab drei wirkstoffgleichen
Medikamenten Anwendung finden – in diesen Fällen gebe es keine
Versorgungsprobleme –, zudem soll zwischen Generika und Biosimilars unterschieden
werden  – Letztere werden dem Referenzpreissystem nicht unterstellt. Im Ständerat
präsentierte Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) den bundesrätlichen Vorschlag als
Minderheitenantrag. Sollten durch die erste Version des Referenzpreissystems jährlich
CHF 310 bis 480 Mio. eingespart werden, wären es für die Light-Version CHF 200 bis
400 Mio. und für die nationalrätliche Variante etwa CHF 220 Mio. Mit 24 zu 17 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Ständerat gegen die Einführung des
Referenzpreissystems light aus und nahm stattdessen den vom Nationalrat
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geschaffenen Alternativvorschlag an. Zusätzlich schuf er jedoch auch eine Befähigung
für Ärztinnen und Ärzte, an der Verschreibung des Originalpräparates anstelle eines
Generikums festhalten zu können. Hingegen lehnte der Ständerat die vom Nationalrat
eingeführte Möglichkeit des Parallelimports von Generika wegen Risiken für die
Patientinnen und Patienten einstimmig ab und sprach sich gegen die Motion 19.3202
aus. Stattdessen soll Swissmedic bei der Zulassung von Parallelimporten von
Arzneimitteln zukünftig Vereinfachungen zum Beispiel bei der Kennzeichnung und der
Arzneimittelinformation vornehmen können. 

Auch bei der Steuerung der Kosten durch die Tarifpartner hatte sich der Nationalrat
mehrheitlich gegen die bundesrätlichen Vorschläge ausgesprochen. So wollte der
Bundesrat die Leistungserbringenden und Versicherungen dazu verpflichten, in ihren
Tarifverträgen Massnahmen zur Kostensteuerung vorzusehen. Die
Kommissionsmehrheit wollte dem Bundesrat in diesem Punkt folgen und sprach sich
für eine solche Verpflichtung der Leistungserbringenden und Versicherungen aus,
Kommissionssprecher Ettlin erachtete diese Frage gar als «einen der Kernpunkte dieser
Vorlage». Eine Minderheit Müller (fdp, LU) beantragte hingegen die Streichung dieser
Regelung. Nicht einig waren sich die beiden Lager, ob diese Regelung ohne
Rationierung des Gesundheitsangebots umgesetzt werden könne, ob sie also
verfassungskonform sei. Ein Gutachten von Ueli Kieser, Professor für
Sozialversicherungsrecht an der Universität St. Gallen, verneinte die
Verfassungskonformität, eine Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz bejahte sie.
Minderheitssprecher Müller verwies jedoch in erster Linie auf «grundsätzliche[…]
gesetzgeberische[…] Überlegungen» zur Ablehnung dieser Regelung: Man solle diesen
Aspekt zusammen mit der Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei und somit im
Rahmen des zweiten Massnahmenpakets, welches der Bundesrat als indirekten
Gegenvorschlag zu dieser Initiative festgelegt hatte, beraten. 
Ein Einzelantrag Würth (mitte, SG) beantragte stattdessen, den bundesrätlichen
Vorschlag um die auf kantonaler Ebene abgeschlossenen Tarifverträge zu ergänzen. So
finanzierten die Kantone zukünftig aufgrund von EFAS (womöglich) auch einen Teil der
ambulanten Kosten, weshalb sie ebenfalls in die Kostensteuerung einbezogen werden
sollen. Gesundheitsminister Berset wehrte sich gegen die Minderheit Müller: Wichtig sei
aber, dass hier eine Differenz zum Nationalrat geschaffen werde, um die Diskussion zu
dieser Frage weiterführen zu können – auch ein Entscheid für den Antrag Würth sei
somit im Sinne des Bundesrates. Man sei sich einig, dass es eine Kostenentwicklung
gebe – folglich müsse man nun etwas dagegen tun und könne die Klärung dieser
wichtigen Frage nicht auf eine spätere Revision verschieben, betonte er mit Nachdruck.
Selbstverständlich werde man diese Regelung so ausgestalten, dass der Zugang zur
Pflege und die bestmögliche Qualität immer gewährleistet sei. Dennoch setzte sich die
Kommissionsminderheit mit 20 zu 20 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) und Stichentscheid
von Ratspräsident Hefti (fdp, GL) gegen den Einzelantrag Würth durch, der zuvor dem
Mehrheitsantrag vorgezogen worden war (26 zu 17 Stimmen). Somit müssen die
Tarifvereinbarungen keine Massnahmen zur Kostensteuerung vorsehen. 

Umstritten war wie bereits im Nationalrat auch die Frage, ob den Organisationen der
Versicherungen von nationaler oder regionaler Bedeutung ein Beschwerderecht
gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen bezüglich der kantonalen Spitalplanung
zugesprochen werden soll. Der Bundesrat erachtete dies gemäss Kommissionssprecher
Ettlin als notwendig, um ein «gewisses Gleichgewicht der Kräfte» herzustellen. Dies sei
aufgrund der Kostenfolgen dieser Entscheide für die Versicherten nötig. Die
Kommissionsmehrheit sprach sich denn auch für ein solches Beschwerderecht aus,
obwohl die GDK dagegen votiert hatte. Minderheitensprecher Stöckli (sp, BE) erinnerte
die Mitglieder der Kantonskammer hingegen daran, dass die Kantone verfassungsmässig
für die Gesundheitsversorgung verantwortlich seien. Zudem könnten die Verbände mit
dieser Regelung Volksentscheide umstossen. Schliesslich könne ein Eingriff in die
Planungsarbeit der Kantone die Gesundheitskosten aufgrund der Verfahren,
Verzögerungen und Rechtsunsicherheiten gar erhöhen. Mit 18 zu 18 Stimmen und
erneutem Stichentscheid von Ratspräsident Hefti sprach sich der Ständerat für das
Beschwerderecht der Versicherungen aus. 

Nicht einverstanden zeigte sich die SGK-SR zur Erleichterung des Gesundheitsministers
schliesslich mit dem Vorschlag des Nationalrats, Versicherungen 25 Prozent der
Einsparungen, die sie aufgrund von günstigeren Tarifvereinbarungen mit den
Leistungserbringenden erzielt haben, zur freien Verfügung zu stellen. Damit würde das
Gewinnverbot in der Grundversicherung gekippt, dieses dürfe aber gemäss
Kommissionssprecher Ettlin «nicht angetastet werden». So wären dadurch auch kaum
Kosteneinsparungen möglich, vielmehr würde dies ein Widerspruch zu verschiedenen
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anderen Artikeln des KVG darstellen. Gesundheitsminister Berset lobte diese Haltung,
zumal die Zustimmung zum Nationalrat «vraiment un changement de principe
extrêmement important dans l'assurance obligatoire des soins» darstellen würde.
Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission in diesem Punkt und schuf
damit eine weitere Differenz zum Nationalrat. 

Mit 25 zu 10 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm die kleine Kammer schliesslich den
Entwurf an, die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der SP und der
Grünen und von einem Mitglied der Mitte. 8

1) APS-Zeitungsanalyse 2021 – Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
2) AB SR, 2020, S. 461 ff.; NZZ, 9.6.20; LT, NZZ, 10.6.20; AZ, LT, NZZ, 11.6.20
3) AB SR, 2020, S. 1044 f.
4) AB SR, 2020, S. 1085 ff.
5) AB SR, 2021, S. 111 ff.
6) AB NR, 2021, S. 1520; AB SR, 2021, S. 465 ff. ; AB SR, 2021, S. 733
7) AB NR, 2021, S. 334 ff.; AB SR, 2021, S. 114 ff.
8) AB SR, 2021, S. 1276 ff.
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